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Ein wichtiges Wesensmerkmal der neuen Instrumente ist ihre

Fähigkeit, die kritische Masse, die zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele

mit europäischer Dimension erforderlich ist, zu mobilisieren und

gleichzeitig eine strukturierende und integrierende Wirkung auf das

Gefüge der europäischen Forschung zu entfalten.

• Spezielle gezielte Projekte 

• Koordinierungsmaßnahmen

• Maßnahmen zur gezielten
Unterstützung

Info Info Flash 1 – Instrumente für die Umsetzung der 
vorrangigen Themenbereiche des 6. RP

Neue Instrumente Traditionelle Instrumente

• Integrierte Projekte (IP)

• Exzellenznetze (EN)

• Artikel 169*

*Streng genommen ist dies zwar kein neues Instrument, aber es hat
innerhalb des 6. RP einen neuen Stellenwert erhalten.

Diese Broschüre ist als Quelle der Information und Unterstützung für eine Vielzahl interessierter Parteien,

insbesondere Teilnehmer am 6. RP, gedacht. Sie widmet sich ausschließlich der Anwendung dieser

Instrumente im Rahmen der vorrangigen Themenbereiche, obschon diese zusammen mit weiteren für die

Umsetzung anderer Teile des 6.RP verfügbaren Instrumenten auch in anderen Bereichen des

Rahmenprogramms ihre Rolle spielen könnten. 

Der Inhalt dieser Broschüre beruht weitgehend auf den detaillierteren „Arbeitsdokumenten” über die

Instrumente, die von der Generaldirektion Forschung der Europäischen Kommission erstellt wurden (wie sie

zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Broschüre Mai 2003 vorlagen). Sie können auf der folgenden Webseite

heruntergeladen werden: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/networks-ip.html 

Um über weitere Einzelheiten über die neuen Entwicklungen bezüglich der Umsetzung der Instrumente

Bescheid zu wissen, sollte der Leser diese Dokumente regelmäßig konsultieren, während die

Grundaussagen in den offiziellen Dokumenten des 6. RP zu finden sind. Die einschlägige Website dazu

lautet: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm

Obschon alle erdenklichen Anstrengungen unternommen wurden, um diese Broschüre als präzise und

praktische Einführung für die Instrumente des 6. RP zu konzipieren, sind weder die Europäische Kommission

noch in ihrem Namen handelnde Personen für den etwaigen Gebrauch dieser Information verantwortlich.

Rolle und Geltungsbereich der Broschüre

Die Schaffung eines Europäischen Forschungsraums steht

im Zentrum des Bestrebens, Europa bis 2010 zum wettbe-

werbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten

Wirtschaftsraum der Welt zu machen, ein Ziel, zu dem 

sich die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel von

Lissabon im März 2000 verpflichtet haben.

Einführung

Ziel dieser Broschüre ist, eine Einführung zu geben über die verfügbaren Instrumente zur Umsetzung

der vorrangigen Themenbereiche des Sechsten Rahmenprogramms, dem Ende 2002 angelaufenen

vierjährigen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung. 

„Das Sechste Rahmenprogramm sollte eine strukturierende Wirkung auf Forschung und technologische Entwicklung in Europa, d.h. in den

Mitgliedstaaten, in den assoziierten Bewerberländern und in den anderen assoziierten Ländern entfalten und einen entscheidenden Beitrag zur

Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums und zur Innovation leisten.” (Zitat aus dem Beschluss des Europäischen Parlaments und des

Rates über das 6. RP) 

3

Eine breitere Palette besser differenzierter Instrumente

Verglichen mit den Leitaktionen des Fünften Rahmenprogramms

(5. RP) steht eine breitere Palette sehr viel differenzierterer
Instrumente für die Umsetzung der vorrangigen Themenbe-

reiche des 6. RP bereit. Die Einführung zwei neuer Instrumente,

„Integrierte Projekte” und „Exzellenznetze“, und die erstmalige

Herausstellung eines dritten Elements, „Artikel 169“, beruhen

auf den Konzepten, die dem Europäischen Forschungsraum

zugrundeliegen. Die eher „traditionellen” Instrumente wie die

„speziellen gezielten Projekte” werden nach wie vor fortbeste-

hen und ein Stück Kontinuität zwischen den einzelnen Rahmen-

programmen gewährleisten.
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Leitprinzipien der Instrumente des 6. RP 

Bevor wir uns diesen Instrumenten im Detail widmen, erscheint
es sinnvoll, die Prinzipien zu erörtern, die für ihre Gestaltung aus-
schlaggebend waren. 

Klassifizierung und Prioritäten
der Instrumente

In den Ausschreibungen für jeden vorrangigen Themenbereich
wird festgelegt, welche Instrumente anzuwenden sind, welche
Vorrang vor anderen haben und zu welchem Zweck sie einzuset-
zen sind. IP und EN werden von Anfang an als vorrangige
Instrumente für die Umsetzung von Themenbereichen einge-
setzt, in denen sie bereits als geeignet gelten. 2004 wird die
Kommission den Gebrauch aller Instrumente einer unabhängi-
gen Bewertung unterziehen, was eine Anpassung ihrer relativen
Gewichtungen bewirken könnte. 

Das unten stehende Klassifikationssystem fasst die höchst differen-
zierten, innerhalb des 6. RP verfügbaren Instrumente zusammen.

Info Flash 2 – Fünf Leitprinzipien der Instrumente des

6. RP

1. Vereinfachung und Bündelung von Tätigkeiten, um
Gemeinkosten zu verrigern und Verfahren zu
beschleunigen;

2. Erhöhte rechtliche und finanzielle Sicherheit;
3. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um verschiede-

nen Forschungsfeldern weitgehend Rechnung zu 
tragen und Veränderungen im Laufe der Arbeit
mühelos durchführen zu können;

4. Erhöhte Managementautonomie für Konsortien;
5. Akzent auf der Erhaltung der öffentlichen

Auskunftspflicht.

4

INTEGRIERTE PROJEKTE 

Zweck – Unterstützung gezielter
Forschung, die für die Erzeugung des
für die Implementierung der vorrangi-
gen Themenbereiche erforderlichen
Wissens notwendig ist 
Primäres Resultat – neues Wissen
Andere Resultate – da sie eine kriti-
sche Masse von Fachwissen mobilisie-
ren, sollten IP auch eine strukturierende
Wirkung auf das Gefüge der europäi-
schen Forschung entfalten 
Grad der Bemühungen – mittel bis hoch
Gemeinschaftsbeitrag – von 
einigen Millionen Euro bis zu zweistelli-
gen Millionenbeträgen 
Finanzsystem – „Zuschuss zum
Budget”, als Beitrag zu den effektiven
Kosten bezahlt 

ARTIKEL 169 

Zweck – Gemeinsame Unterstützung
von Forschungsprogrammen von meh-
reren Mitgliedstaaten und assoziierten
Staaten 
Grad der Bemühungen – hoch (Artikel
169 wird nur für breitangelegte
Initiativen, die über den
Anwendungsbereich von IP und EN
hinausgehen, Anwendung finden)  
Gemeinschaftsbeitrag – ab zweistelli-
gen Euro-Millionenbeträgen aufwärts

SPEZIELLE GEZIELTE 
PROJEKTE

Zweck – Unterstützung von FTE- und
Demonstrationstätigkeiten eines
begrenzteren Anwendungs- und
Einflussbereichs als ein IP  
Primäres Resultat – neues Wissen
Grad der Bemühungen – niedrig bis
mittel
Gemeinschaftsbeitrag – von mehreren
hunderttausend bis zu einigen
Millionen Euro 
Finanzsystem – „Zuschuss zum
Budget”, als Beitrag zu den effektiven
Kosten bezahlt 

MAßNAHMEN ZUR GEZIEL-
TEN UNTERSTÜTZUNG

Zweck – die Durchführung des
Rahmenprogramms unterstützen
Gemeinschaftsbeitrag – bis zu  
mehreren Hunderttausend Euro 
(in seltenen Fällen Millionen)
Finanzsystem – „Zuschuss zum
Budget” als Beitrag zu den effektiven
Kosten oder (falls erforderlich) 
als Pauschalbetrag bezahlt

KOORDINIERUNGS-
MAßNAHMEN 

Zweck – Förderung und Unterstützung
der Vernetzung und Koordination von
Forschungs- und Innovationsaktivitäten
Gemeinschaftsbeitrag – bis zu  
mehreren Hunderttausend Euro (in sel-
tenen Fällen Millionen)
Finanzsystem – „Zuschuss zum
Budget”, als Beitrag zu den effektiven
Kosten bezahlt

EXZELLENZNETZE  

Zweck – Überwindung der
Fragmentierung der europäischen
Forschung  
Primäres Resultat – Strukturierung und
Gestaltung des Europäischen
Forschungsraums in einem bestimmten
Bereich, um dort die Exzellenz zu stärken 
Andere Resultate – da sie die Arbeit
von Spitzenforschungsteams unterstüt-
zen, werden Exzellenznetze auch neues
Wissen erzeugen 
Grad der Bemühungen – mittel bis hoch
Gemeinschaftsbeitrag – von 
einigen Millionen Euro bis zu zweistelli-
gen Millionenbeträgen  
Finanzsystem – ein festgelegter
“Zuschuss für die Integration”, in jähr-
lichen Tranchen auf der Grundlage der
Fortschritte im Hinblick auf das
Erreichen der nachhaltigen Integration 
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Integrierte Projekte

Das Instrument der Integrierten Projekte (IP) dient der

Erzeugung des Wissens, das zur Umsetzung der vorrangi-

gen Themenbereiche nötig ist. Dies geschieht durch die

Integration der kritischen Masse von Aktivitäten und Ressourcen,

die zur Erreichung der ehrgeizigen, klar festgelegten wissen-
schaftlichen und technologischen Zielsetzungen einer euro-

päischen Dimension erforderlich sind.

Aktivitäten

Die als Teil des „Durchführungsplans eines IPs” durchgeführten

Aktivitäten sollten Forschung umfassen und ,wenn geeignet,

technologische Entwicklung und/oder Demonstrationstätig-

keiten, Maßnahmen für das Management und den Einsatz von

Wissen zur Förderung von Innovation sowie jegliche andere Art

von Aktivitäten, die in direktem Zusammenhang mit den IP-

Zielen stehen (einschließlich Ausbildung). Diese Aktivitäten sind

alle in einen kohärenten Verwaltungsrahmen einzubinden.

Ein IP umspannt weite Teile des Spektrums von der Grundlagen-

bis hin zu angewandter Forschung. Bei der Mehrheit der

Projekte handelt es sich um multidisziplinäre Projekte. 

Größe der kritischen Masse und Dauer 

Jedes IP muss die kritische Masse von Aktivitäten, Fachwissen
und Ressourcen bündeln, die zur Erreichung seiner ehrgeizigen

Zielsetzungen erforderlich ist. Größenmäßig könnte die kritische

Masse indes je nach Forschungsfeld und sogar je nach Thema

innerhalb eines Bereichs stark variieren.

Der Wert der in einem Projekt vereinten Aktivitäten könnte zwei-

stellige Euro-Millionenbeträge umfassen. Es wird keine Unter-

grenze geben, vorausgesetzt natürlich, dass das erforderliche

Ziel und die kritische Masse gegeben sind. 

Was die Partnerschaften betrifft, so muss ein IP aus mindestens

drei Teilnehmern aus drei verschiedenen Mitgliedstaaten oder

assoziierten Staaten bestehen, wovon mindestens zwei Mit-

gliedstaaten oder assoziierte Bewerberländer sein müssen. Zur

Erreichung der „ehrgeizigen Ziele” müssen in der Praxis bedeu-

tend mehr Partner pro Konsortium teilnehmen. Die entspre-

chende Ausschreibung könnte eine höhere Mindestteilnehmer-

zahl spezifizieren. 

Die übliche erwartete IP-Laufzeit beträgt drei bis fünf Jahre. 

Finanzsystem – Hauptelemente

Die gemeinschaftliche Unterstützung erfolgt in der Form eines

„Zuschusses zum Budget”, der während der Projektlaufzeit als

Beitrag zu den tatsächlich anfallenden zulässigen Kosten (ausge-

nommen indirekte Steuern, Zölle, Zinsen usw.) geleistet wird, die

sowohl notwendig und „ökonomisch” sind und auch als Posten

auf jedem Konto der Teilnehmer (oder wenn vertraglich vorgese-

hen auf den Konten einer „Drittpartei“) ausgewiesen werden. Die

Zuschusshöchstsätze variieren je nach Art der Tätigkeit. Jeder

Teilnehmer muss u.a. eine einfache Kostenaufstellung und einen

von einem unabhängigen Prüfer beglaubigtes Zertifikat über die

anfallenden zulässigen Gesamtkosten vorlegen. Eine große

Vereinfachung besteht in dem Verzicht auf vordefinierte Kosten-

kategorien, so dass die Teilnehmer ihre üblichen Abrechnungs-

methoden anwenden können. 

Info Flash 3 – IP-Zielsetzungen

Ein integriertes Projekt ist ein Instrument, das ein 

zielgerichtetes Forschungsvorhaben mit europäischer

Dimension unterstützt, dessen primäres Ziel in der

Erzeugung neuen Wissens besteht. Indem sie eine kriti-

sche Masse von Ressourcen mobilisieren, sollen inte-

grierte Projekten darüber hinaus auch eine strukturie-

rende Wirkung auf die europäische Forschung haben.

• KMU werden verstärkt zur Teilnahme an IP ermutigt.

• Rechtspersonen von „Drittländern“ können an IP teilnehmen. Für bestimmte Gruppen solcher

Länder ist eine finanzielle Unterstützung seitens der EU möglich. 

Teilnahme von KMU und „Drittländern”

5
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Ausschreibungen

IP werden im Rahmen der Ausschreibungen ausgewählt, die im

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften und in verschiedenen

anderen Medien sowie auf den Europa- und CORDIS- Webseiten

(siehe Seite 14) veröffentlicht werden. 

Unter dem 6. RP sind die Vorschläge vereinfacht, um insbeson-

dere den evolutiven Charakter eines IP kenntlich zu machen. Die

Vorschläge werden beispielsweise eine Kurzbeschreibung der

Aktivitäten für die gesamte Projektdauer umfassen, während ein

detaillierter Durchführungsplan nur für die ersten 18 Projekt-

monate gefordert wird. 

Den Ausschreibungen können Aufforderungen zu Interessens-
bekundungen vorausgehen, um den Inhalt der Ausschreibungen

zu fokussieren und einem Bewerbungsansturm entgegenzuwir-

ken, was gleichzeitig auch den Prozess der Vorschlagsunter-

breitung und Konsortiumbildung unterstützen wird. 

Evaluierungsverfahren

Die Vorschläge werden in einem Peer-Review-System bewertet,

das gestärkt wurde, um dem ehrgeizigen Charakter der IP

Rechnung zu tragen. Dieses Verfahren kann beinhalten: erstens

Anhörungen der Bewerber durch ein Evaluierungs-Panel und

zweitens die Anwendung eines zweistufigen Verfahrens für die

Einreichung von Vorschlägen – wobei nur die Bewerber, deren

Kurzbeschreibung die erste Phase erfolgreich durchlaufen hat, zur

Unterbreitung eines umfassenden Vorschlags eingeladen werden.

Info Flash 4 – Kostenmodelle für das 6. RP

Es gibt drei eng zusammenhängende Kostenmodelle:
• FC: ein Gesamtkostenmodell, in dem alle zulässigen

direkten und indirekten Kosten verbucht werden 
können;

• FCF: eine vereinfachte Variante des
Gesamtkostenmodells, demgemäß eine
Prozentpauschale in Höhe von 20% aller zulässigen
direkten Kosten (ausgenommen Unterverträge) zur
Bestreitung indirekter Kosten verbucht werden kann
und 

• ACF: ein zusätzliches Kostenmodell, das alle zulässi-
gen einmaligen direkten Kosten plus einen
Pauschalsatz von  20% dieser direkten Kosten (ausge-
nommen Unterverträge) zur Deckung der indirekten
Kosten umfasst. 

Anteil der gemeinschaftlichen Unterstützung

Der Höchstsatz der gemeinschaftlichen Unterstützung
für FC- und FCF-Teilnehmer beträgt: 
• 50% für FTE und innovationsbezogene Posten;
• 35% für jedwede Demonstrationskomponente und 
• 100% für Konsortiummanagement und Ausbildung.

AC-Teilnehmer erhalten für alle zusätzlichen Kosten aller
Teilbereiche des Projekts (ausgenommen
Konsortiummanagement, wo sie gemäß dem FCF-
Modell unterstützt werden) eine Unterstützung von bis
zu 100%.

Ein Anteil von maximal 7% des gemeinschaftlichen
Beitrags wird Konsortiummanagmentkosten vorbehal-
ten, die bis zu 100% rückerstattet werden können.

• Relevanz in Bezug auf die Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes (z.B. Übereinstimmung

des Projekts mit der Ausschreibung)

• Potenzielle Auswirkungen (z.B. entsprechend ehrgeizig hinsichtlich seiner europäischen

Dimension)

• W&T-Exzellenz (das Projekt verfügt z.B. über klar definierte Zielsetzungen, die über den

aktuellen „state of the art“ hinausgehende Fortschritte zeigen, sowie über einen W&T-Ansatz,

der dem Projekt die Erreichung seiner Forschungs- und Innovationsziele erlaubt) 

• Qualität des Konsortiums (es handelt sich z.B. insgesamt um ein Konsortium von hohem

Niveau, mit kompetenten, in der Sache engagierten Teilnehmern, idealerweise mit KMU-

Beteiligung)

• Qualität des Managements (z.B. fundierte Projektverwaltung und –organisation, um der

Projektkomplexität gerecht zu werden und den geforderten Integrationsgrad zu erreichen,

einschließlich eines Plans zur Verwaltung des „Wissens“, des geistigen Eigentums und

innovationsbezogener Aktivitäten) 

• Mobilisierung von Ressourcen (z.B. Fähigkeit, die kritische Masse an Ressourcen – Personal,

Ausrüstung, Finanzen usw. – durch kohärente und integrierte Finanz- und Projektplanung zu

mobilisieren)

Bei der Evaluierung von IP ist folgenden Erwägungen Rechnung zu tragen 

6
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Erstvertrag und Vorauszahlung

Im Vertrag wird der Höchstbetrag der gemeinschaftlichen

Förderung für jedes IP festgelegt, nicht aber die Verteilung des

Zuschusses unter den Teilnehmern, so dass das Konsortium in

der Lage ist, seine Finanzangelegenheiten in Eigenverant-

wortung zu verwalten – und die Ursache der für die Verträge des

5. RP typischen Mikro-Verwaltung weitgehend beseitigt ist. Ein

Koordinator wird das Verbindungsglied zwischen Projekt und

Kommission sein, ein vereinfachtes Unterzeichnungsverfahren

wird ein früheres Inkrafttreten des Vertrags erlauben. 

Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie ein Konsortiums-
abkommen unterzeichnen. 

Ein Vertragsanhang wird eine Gesamtbeschreibung des Projekts

und einen detaillierten Durchführungsplan – ergänzt durch

einen indikativen Finanzierungsplan mit Kostenschätzungen

nach Aktivitätstyp und Teilnehmer – nur für die ersten 18

Monate des Projekts umfassen. Eine Vorauszahlung, bis zu 85%

des für diesen Zeitraum erwarteten gemeinschaftlichen Beitrags,

wird zu Projektbeginn geleistet.

Jährliche Zahlungsabrechnung

Das Konsortium hat der Kommission einen jährlichen Bericht

vorzulegen, in dem es die Aktivitäten der letzten 12 Monate dar-

legt. Zusätzlich wird ein Finanzbericht unterbreitet, der die über

den gleichen Zeitraum entstandenen Kosten auf Managementebene

belegt. Gleichzeitig wird das IP seinen detaillierten Durchführungs-

und Finanzplan der nächsten 18 Monate vorlegen.

Im Anschluss an die Annahme dieser Berichte durch die Kommission

wird eine Vorauszahlung in entsprechender Höhe für den fraglichen

Zeitraum in eine Mittelbewilligung umgewandelt (natürlich vorbe-

haltlich von Ex-post-Audits), und die ausstehende Vorauszahlung

wird aufgestockt, um den entsprechenden Wert von bis zu 85% des

vorgestreckten Gemeinschaftsbeitrags für die nachfolgenden 18

Monate zu erreichen. So ist eine optimale Finanzierungskontinuität

während der Projektlaufzeit gewährleistet.

Flexible Durchführung

Flexibilität und Verwaltungsautonomie werden die Schlüssel-

elemente sein bei der Durchführung von IP, die sich in den fol-

genden Instanzen widerspiegeln.

Der detaillierte Durchführungsplan, der die kommenden 18

Monate umfasst, wird jährlich weitergeschrieben. Der allgemeine
Durchführungsplan kann ebenfalls von dem Konsortium geän-

dert werden (ohne dass indes die Gesamtziele und wesentliche

Ergebnisse des Projekts Schaden nehmen). Um in Kraft zu treten,

müssen beide Pläne von der Kommission angenommen werden. 

Im Zuge der Entwicklung eines Projekts kann ein Konsortium

beschließen, neue Partner aufzunehmen – manchmal ist diese

Aufnahme an eine Wettbewerbsaufforderung geknüpft, die das

IP zwar selbst, aber ohne zusätzliche Finanzierung organisiert.

Ihrerseits kann die Kommission beschließen, eigene Auf-

forderungen zur Einreichung von Vorschlägen zu veröffent-

lichen, damit bestehende IP ihren Anwendungsbereich ausdeh-

nen können. In diesem Falle mit zusätzlicher Finanzierung. Dieser

Mechanismus könnte sich als sinnvoll erweisen, um die

Teilnahme von KMU anzuregen.

Monitoring und Audits

Angesichts der neuen Wesensmerkmale von IP wird die

Kommission noch weiter gehen als im 5. RP, d.h. von einem

detaillierten Monitoring der Inputs zu einem strategischen
Monitoring der Outputs. Zu diesem Zweck beabsichtigt sie die

Errichtung eines gestärkten Monitoringsystems – mit hochrangi-

gen unabhängigen Sachverständigen –, das jährliche Überprü-

fungen, optimale mittelfristige oder („Etappen“-) Prüfungen und

eine Abschlussprüfung umfassen soll.

Des Weiteren kann die Kommission auf eine Reihe von Audits

(technischer, finanzieller, technologischer und ethischer Art)

zurückgreifen, die sie systematischer zu nutzen gedenkt. Es ist

davon auszugehen, dass jedes IP mindestens einmal einer

Finanzprüfung unterzogen wird.

7
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Exzellenznetze

Exzellenznetze sind Instrumente, die auf eine Stärkung der
Exzellenz in Bezug auf ein bestimmtes Forschungsthema zie-

len, indem sie die kritische Masse der Ressourcen und des

Fachwissens integrieren, die für eine europäische Führungsrolle

und die Anerkennung als internationale Kapazität in dem ent-

sprechenden Bereich unabdingbar sind. Dieses Können wird

rund um ein „gemeinsames Maßnahmenprogramm” vernetzt,

das in erster Linie auf eine nachhaltige Integration der

Forschungskapazitäten der Teilnehmer des Netzes und gleichzei-

tig natürlich auch auf den Ausbau der Kenntnisse des

Forschungsthemas zielt.

Info Flash 5 – EN-Ziele 

Das Exzellenznetz ist folglich ein Instrument zur

Stärkung der Exzellenz, indem es die Zersplitterung der

europäischen Forschung dort angeht, wo das Hauptziel

in einer nachhaltigen Strukturierung und Gestaltung

der Art und Weise, wie die Forschung im Rahmen des

Netzwerk-Themas durchgeführt wird. 

Das gemeinsame Aktivitätenprogramm ist das Mittel zum erreichen der Ziele des Netzes. Es sollte
aus einem Satz neuer und neu ausgerichteter Aktivitäten bestehen, die von den Teilnehmern
gemeinsam unternommen werden.

Das gemeinsame Maßnahmenprogramm besteht aus integrierten Aktivitäten, gemeinsam
durchgeführter Forschung und Maßnahmen zur Verbreitung der Exzellenz. Ein kohärenter
Verwaltungsrahmen ist ebenfalls unabdingbar.

Aktivitäten integrieren

Die Einbindung von Aktivitäten zielt auf die Schaffung einer starken und dauerhaften Integration
der Netzwerkteilnehmer. Diese Aktivitäten können umfassen: 
• Koordinierung und gegensteitige Abstimmung der Aktivitäten der Partner zur Förderung der

„Komplementarität” und „gegenseitigen Spezialisierung“; 
• gemeinsame Nutzung von Forschungseinrichtungen, Instrumenten und Plattformen;
• gemeinsames Management des Wissensbestands der Partner;
• Programme zur Erhöhung der Personalmobilität und zur Förderung des Austauschs (einschließlich

der Standortverlagerung von Ausrüstungen und sogar von ganzen Teams)
• Nutzung verbesserter elektronischer Informations- und Kommunikationsnetze, um interaktives

Arbeiten zwischen den beteiligten Teams zu gewährleisten. 

Gemeinsam durchgeführte Forschung

Um die Ziele der Netze zu unterstützen, können Netzwerke zum Beispiel im Rahmen eines
Programms für Kollektivforschung:
• neue Forschungsinstrumente und –plattformen für den gemeinsamen Gebrauch entwickeln und 
• „neues Wissen” generieren, um die Lücken des gemeinsamen Wissens-Portfolios zu schließen bzw.

dieses Wissen zu erweitern.

Maßnahmen zur Verbreitung der Exzellenz

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jedes EN seine Funktion hinsichtlich der Verbreitung der
Exzellenz über die Grenzen seiner Partner hinaus erfüllt. Dies könnte erfolgen durch: 
• ein gemeinsames Ausbildungsprogramm für Forscher und andere wichtige Mitarbeiter –

unerlässlich für die stete Heranbildung von kompetentem Personal, um die Nachhaltigkeit der
Exzellenz Europas in dem Netzwerkbereich sicherzustellen; 

• Kommunikationskampagnen zur Verbreitung der Ergebnisse (und zur Sensibilisierung der
Öffentlichkeit für die Wissenschaft);

• innovationsbezogene Tätigkeiten, wenn geeignet
• die Vernetzung von Aktivitäten zur Förderung des Wissenstransfers.

Gemeinsames Maßnahmenprogramm

8
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Größe der kritischen Masse und Dauer

Jedes Exzellenznetz muss ehrgeizige Ziele verfolgen im Hinblick

auf „europäische Führung” und weltweiter Anerkennung im

Gebiet. Es sollte auch als „internationale Kapazität” für das fragli-

che Forschungsthema gelten. Seine Aufgabe ist, die kritische

Masse von Ressourcen und Fachwissen zu bündeln, die zur

Erreichung dieser Ziele erforderlich ist.

Der Umfang der kritischen Masse wird je nach Thema variieren.

Größere Netze werden mehrere hundert Forscher umfassen. Die

Netzwerke können in der Größe kleiner sein, erforderliche

Ambition und kritische Masse müssen indes stets vorhanden sein. 

Was die Partnerschaft betrifft, so muss ein Netzwerk minde-

stens drei Teilnehmer von drei verschiedenen Mitgliedstaaten

oder assoziierten Staaten umfassen, wovon mindestens zwei

Mitgliedstaaten oder assoziierte Bewerberländer sind. Damit ein

EN die notwendige kritische Masse in der Praxis erzielt, würde

die Kommission mindestens sechs Teilnehmer pro Netzwerk

erwarten. Eine Mindestanzahl von mehr als 3 Teilnehmern kann

in der entsprechenden Ausschreibung spezifiziert werden. Wie IP

sind Netzwerke offen für Rechtspersonen aus „Drittländern“. Für

bestimmte Gruppen solcher Länder ist eine finanzielle

Unterstützung seitens der EU möglich. 

Die Dauer der gemeinschaftlichen Unterstützung ist ein weiterer

wichtiger Aspekt der kritischen Masse, da ein Netz über einen

ausreichend langen Zeitraum gefördert werden muss, um des-

sen nachhaltige Integration sicherzustellen. In vielen Fällen

könnte eine Unterstützung über einen Zeitraum von fünf Jahren –

und bei Bedarf länger – erforderlich sein; sie wird aber sieben

Jahre nicht überschreiten.

Ausschreibungen

EN werden im Rahmen der Ausschreibungen, die im Amtsblatt

der Europäischen Gemeinschaften und in verschiedenen anderen

Medien sowie auf den Europa- und CORDIS- Webseiten (siehe

Seite 14) veröffentlicht werden, ausgewählt. 

Der Vorschlagsprozess wird vereinfacht, um insbesondere den

evolutiven Charakter eines EN kenntlich zu machen. Beispiels-

weise wird in den Antragsformularen eine umfassende

Beschreibung der Netzwerkaktivitäten über die gesamte gemein-

schaftliche Förderungsdauer erforderlich sein, während im

Vorschlagsstadium eine detaillierte Beschreibung der  gemeinsa-

men Programmtätigkeit nur für die ersten 18 Monate ab

Bestehen des Netzwerks notwendig ist.

Den Ausschreibungen können Aufforderungen zu  Interessens-
bekundungen vorausgehen, um den Inhalt der Ausschreibungen

zu fokussieren. Dies wird gleichzeitig auch den Prozess der

Vorschlagsunterbreitung und Konsortiumbildung unterstützen.

Evaluierungsverfahren

Die Evaluierung wird auf der Grundlage von Peer reviews durch

unabhängige Experten erfolgen. Das System wird gestärkt, um

den komplexeren Zielen der Exzellenznetze Rechnung zu tragen:

möglicherweise systematischerer Gebrauch von Fernbewer-

tungen vor Panel-Sitzungen und Anhörung des Bewerbers durch

das Panel (insbesondere indem Fragen angepackt werden, die

nicht von dem Vorschlag abgedeckt sind). 

Eine weitere Möglichkeit ist ein Zwei-Stufen-Verfahren für die

Einreichung von Vorschlägen – bei dem nur die Bewerber, deren

kurze Vorschlagsbeschreibungen die erste Phase erfolgreich

durchlaufen, zur Vorlage eines umfassenden Vorschlags eingela-

den werden.

9
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• Bedeutung im Vergleich mit den Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes (z.B. Konformität
des Exzellenznetzes mit der Ausschreibung)

• Potenzielle Auswirkungen (z.B. entsprechend ehrgeizig hinsichtlich seiner strategischen

Auswirkungen auf die Struktur und Gestaltung, wie Forschung zu dem Thema betrieben wird,

angemessener Plan für die Verbreitung von Exzellenz, Wahrscheinlichkeit dauerhafter

strukturierender Wirkung)

• Exzellenz der Teilnehmer (z.B. Konsortium aus Teilnehmern, die zu Spitzenforschung zu dem

Thema in der Lage sind, zugeschnitten auf die übertragenen Aufgaben und Bündelung der

kritischen Masse von Fachwissen und Ressourcen, die zur Erreichung der Ziele erforderlich sind)  

• Integrationsgrad und gemeinsames Maßnahmenprogramm (z.B. erwarteter

Zufriedenheitsgrad hinsichtlich der Integration, Eignung des gemeinsamen

Maßnahmenprogramms für diesen Zweck, überzeugendes Engagement seitens der

teilnehmenden Organisationen im Hinblick auf eine tiefe und nachhaltige Integration)

• Organisation und Management (z.B. gesicherter Rahmen für den Entscheidungsprozess,

Qualitätsmanagement, Plan zur Förderung der Geschlechtergleichstellung)

Bei der Evaluierung von EN ist folgenden Erwägungen Rechnung zu tragen

Finanzsystem  

Ein Exzellenznetzwerk soll andauernde Integration der

Forschungskapazitäten sicherstellen. Dies erfordert Veränderungen

(organisatorisch, kulturell, personell), wobei der finanzielle

Beitrag der Gemeinschaft helfen soll, mögliche Barrieren dieser

Veränderungen zu überwinden. 

Die Finanzierung, die nötig ist, diese zu überwinden, kann nicht

in normaler Haushaltsterminologie quantifiziert werden.

Die gemeinschaftliche Unterstützung wird in der Form eines fest-

gelegten „Integrationszuschusses” bereitgestellt, der dem erwar-

teten Integrationsgrad im Netz, der von den Teilnehmern vorge-

schlagenen Forscherzahl, den Merkmalen des betreffenden

Forschungsfelds und dem gemeinsamen Maßnahmenprogramm

Rechnung trägt. Auf diese Weise dient der Zuschuss als

Integrationsanreiz. Der Zuschuss muss ausreichend hoch sein,

um die Barrieren, die der Veränderung entgegenstehen, zu über-

winden, wobei gleichzeitig die Gefahr der Abhängigkeit von EU-

Finanzhilfen gebannt werden muss. 

Berechnung des Integrationszuschusses

Der Modelvertrag enthält eine Referenztabelle, in der die Zahl der
Forscher in den durchschnittlichen jährlichen Zuschuss, der dem

Netz zugute kommt,  umgerechnet wird. Die Berechnung der

Anzahl der Forscher basiert auf folgenden Grundlagen: 

• mit „Forscher“ ist das Forschungspersonal mit mindestens vier-

järicher Forschungserfahrung oder mit Promotion gemeint.

• ein „Forscher“ muss entweder ein Angestellter der teilnehmen-

den Organisation sein oder direkt unter dessen Autorität arbei-

ten. Dies sollte in einem formellen Abkommen zwischen der

teilnehmenden Organisation und dem Arbeitgeber des

Forschers geregelt sein.

• mit „Zahl der Forscher“ is die Anzahl der Forscher gemeint, die

(a) vor der Einreichung des Vorschlags namentlich bekannt

sind und (b) die Forschungskapazitäten des Vertragnehmers

im Rahmen des vorgeschlagenen Exzellenznetzes darstellt.

Angesichts des Stellenwerts der Ausbildung in einem Netzwerk

wird ein zusätzliches Beihilfesystem für Promotionsstudenten,

die an Forschungsaktivitäten in Verbindung mit dem Netzwerk

teilnehmen, eingeführt. Es entspricht €4000/Jahr multipliziert

mit der Anzahl von Doktoranten, bis zu 10% des Zuschusses für

Forscher.

Info Flash 6 – Veranschaulichte Berechnung des

Zuschusses

Der durchschnittliche jährliche Zuschuss für ein Netzwerk
variiert je nach Forscherzahl wie folgt:

50 Forscher 1 Million €/Jahr 
100 Forscher 2 Millionen €/Jahr
150 Forscher 3 Millionen €/Jahr
250 Forscher 4 Millionen €/Jahr
500 Forscher 5 Millionen €/Jahr
1000 Forscher u. mehr 6 Millionen €/Jahr

In dieser Aufstellung würde ein Netzwerk mit 
200 Forschern und 50 Doktoranten über einen
Zeitraum von fünf Jahren einen Zuschuss in Höhe 
von  18,5 Millionen € erhalten.

Erstvertrag und Vorauszahlung

Der Vertrag wird die Höhe des Zuschusses für das Netz, nicht

aber die Verteilung zwischen den Teilnehmern festlegen, und so

dem Konsortium erlauben, seine Finanzangelegenheiten eigen-

ständig zu verwalten. Zu Vertragsbeginn wird die Kommission

eine Vorauszahlung für die ersten eineinhalb Jahre leisten, die bis

zu 85% des geplanten Zuschusses für diesen Zeitraum entspricht.

Die Teilnehmer müssen ein Konsortiumsabkommen unter-

zeichnen.
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Jährliche Auszahlung des Zuschusses

Der Zuschuss wird in jährlichen Tranchen auf der Grundlage der

Ergebnisse ausgezahlt; zusätzlich wird geprüft, ob über den

Zuschuss hinausgehende Kosten bei der Umsetzung des gemein-

samen Maßnahmenprogramms entstanden sind. Das Konsortium

hat die Aufgabe, der Kommission einen Jahresbericht über die

Aktivitäten des vorhergehenden Jahres sowie einschlägige relevan-

te Finanzdokumente vorzulegen. Gleichzeitig wird das Netzwerk

sein nächstes ausführliches 18-monatiges Maßnahmenprogramm

zur Annahme unterbreiten. Desgleichen könnte es auch eine

Überarbeitung des gesamten GMP vorschlagen, für die wiederum

die Annahme der Kommission erforderlich ist. Eine zusätzliche

Vorauszahlung für die nachfolgenden 18 Monate würde geleistet,

wenn dieser Prozess abgeschlossen ist.  

Da der Vertrag ein „Zahlung-nach Ergebnis“-System vorsieht, wird

die Kommission ein leistungsstarkes Output-Monitoringsystem

einführen. Es enthält folgende Elemente: 

a) eine unabhängige jährliche Überprüfung der Fortschritte des

Netzwerks und seine Pläne für die bevorstehende Periode. Die

Überprüfung wird auf einer Reihe von Kriterien beruhen, darunter

insbesondere eines, das sich auf den „Grad der Integration und die

Wirksamkeit des GMP“ bezieht. Diese Kriterien sind mit denen ver-

gleichbar, die zur Bewertung des Originalvorschlags herangezogen

wurden. Ein Misserfolg der Überprüfung könnte zur Zahlungs-

einstellung oder sogar zum Vertragsende führen.

b) Eine Endprüfung, um das Ausmass der Integration des

Netzwerkes und dessen Impakt auf die Strukturierung und

Formung des Art und Weise, wie Forschung zum Thema in Europa

gemacht wird.

Info Flash 7 – Messen der Integration 

Integration würde beispielsweise auf der Grundlage von
Kriterien gemessen, etwa:
• „gegenseitige Spezialisierung” und „gegenseitige

Komplementarität” (z.B. durch eine regelmäßige
Koordinierung der Programmaktivitäten der Partner);

• gemeinsame Nutzung von Forschungsinfrastrukturen,
Ausrüstung und Plattformen;

• regelmäßige gemeinsame Durchführung von
Forschungsprojekten; 

• Bündelung des Fachwissens der Partner;
• gemeinsame Ausbildungsprogramme für Forscher

und wichtige Mitarbeiter; 
• interaktives Arbeiten zwischen Partnern mit Hilfe

elektronischer Informations- und
Kommunikationssysteme und 

• ein kohärenter Verwaltungsrahmen, der
Personalmobilität, Austausch, Interoperabilität der
Daten und anderer Systeme sowie gemeinsame
Ansätze in wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Fragen sowie die Gleichstellung der Geschlechter in
der Forschung fördert.

Entwicklung des Konsortiums

Im Zuge der Netzwerkentwicklung kann das Konsortium die

Aufnahme neuer  Partner  beschließen. Manchmal ist dafür eine

vom EN gemäß dem Vertrag organisierte Wettbewerbsauf-

forderung erforderlich, zusätzliche Finanzmittel werden indes

nicht bereitgestellt. Die Kommission könnte nun ihrerseits

beschließen, eine Ausschreibung zu lancieren, um den bestehen-

den Netzwerken zu ermöglichen, neue Partner aufzunehmen, die

seit dem ersten Vorschlag in Erscheinung getreten sind – dieses

Mal mit zusätzlicher Finanzierung.

Governance

Ein institutionelles Engagement für die Ziele der EN seitens der

Partnerorganisationen auf leitender Ebene wird für den Erfolg des

Netzwerks ausschlaggebend sein. Daher wird die Kommission die

Konsortien zur Bildung von zwei Gremien ermutigen: ein

„Lenkungsausschuss“, bestehend aus erfahrenen Vertretern der

Partnerschaft, der die Integration der Mitgliederaktivitäten über-

wacht, und ein „Wissenschaftsrat”, der für die Gestaltung des

GMP und insbesondere für die Aufgabe des Netzwerks, Exzellenz

europaweit zu stärken und zu verbreiten, auf externe

Sachverständigen zurückgreift. 

11
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Artikel 169
12

Der Artikel 169 bezieht sich auf den Artikel des Vertrags, der
die Gemeinschaft befähigt, sich an von mehreren

Mitgliedstaaten gemeinsam organisierten Forschungsprogram-
men zu beteiligen, einschließlich der Teilnahme an den für die
Ausführung dieser Programme geschaffenen Strukturen.
Assoziierte Staaten können ebenfalls teilnehmen. 

Was den Europäischen Forschungsraum und insbesondere die
Notwendigkeit, einen Beitrag zur Integration und Strukturierung
der Forschung zu leisten, betrifft, ist der Artikel 169 wohl das
wirksamste Instrument im 6.RP. Während Integrierte Projekte
und Exzellenznetze darauf zielen, Aktivitäten einzelner
Forschungsbetreiber zu integrieren, ist nach den Bestimmungen
von Artikel 169 die Integration von Aktivitäten ganzer nationaler
Forschungsprogramme in einem gegebenen Forschungsfeld
möglich. 

Anwendung von Artikel 169

Um einen Vorschlag zu erzeugen, erfordern die Bestimmungen
von Artikel 169 für jede einzelne Übereinkunft eine Ko-Initiative
zwischen einer Anzahl von Mitgliedstaaten, eventuell vertreten
durch ihre nationalen Programme, und der Kommission. Erst
dann kann die Kommission den Vorschlag dem Ministerrat und
dem Europäischen Parlament formell im Mitentscheidungs-
verfahren unterbreiten. Der Entscheidungsfindungsprozess ist
für alle Übereinkunfte im Rahmen des Artikels 169 der gleiche
wie für das Rahmenprogramm selbst. 

Aus diesem Grund kann es sich als schwierig erweisen, Artikel
169 während des 6.RP auf breiter Basis anzuwenden, und seine
Anwendung wird sich auf die Forschungsinitiativen beschrän-
ken, die über den Anwendungsbereich Integrierter Projekte oder
Exzellenznetze hinausgehen. 

Die Kommission legte dem Rat und dem Europäischen Parlament
Ende August 2002 einen ersten Pilotvorschlag betreffend eine
„European and Developing Countries Clinical Trials Partnership“
(EDCTP) vor. Er wurde im Frühjahr 2003 angenommen.
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Traditionelle Instrumente

1. Spezielle gezielte Forschungsprojekte

Spezielle gezielte Forschungsprojekte zielen darauf, die europäi-

sche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und den Bedürfnissen

der Gesellschafts- oder Gemeinschaftspolitiken gerecht zu wer-

den. Sie müssen einen klaren Schwerpunkt haben und werden 

in einer der beiden nachstehenden Formen oder in einer

Kombination derselben durchgeführt: 

• ein Projekt zu Forschung und technologischer Entwicklung,

das auf den Erwerb neuer Kenntnisse oder auf die erhebliche

Verbesserung bestehender Produkte, Verfahren und Dienst-

leistungen zielt – oder neue entwickelt – oder sonstige

Bedürfnisse der Gesellschaft oder EU-Politiken erfüllt; 

• ein Demonstrationsprojekt, das auf die Durchführbarkeit neuer

Technologien zielt, die zwar einen potenziellen Vorteil bieten,

sich aber nicht direkt vermarkten lassen. 

Größe und Dauer: Projekte müssen mindestens aus drei

Teilnehmern bestehen, die aus drei verschiedenen Mitglied-

staaten oder assoziierten Staaten stammen, von denen minde-

stens zwei aus einem Mitgliedstaat oder assoziierten

Bewerberland sein müssen. In der entsprechenden Aus-

schreibung kann eine höhere Mindestanzahl der Teilnehmer fest-

gelegt werden.

Der Wert der innerhalb des Projekts durchgeführten Aktivitäten

kann bis zu mehreren Millionen Euro umfassen. Die normale

Laufzeit beträgt zwei oder drei Jahre (wenn gerechtfertigt auch

mehr). 

Förderungswürdige Kosten und Kostenmodelle: die gleichen

wie im Kapitel über Integrierte Projekte.

Gemeinschaftsbeitrag: „Zuschuss zum Budget” bis zu 50% für

FTE und innovationsbezogene Aktivitäten; 35% für Demon-

strationsprojekte oder den Demonstrationsteil eines kombinier-

ten Projekts und 100% für die Verwaltungskosten des

Konsortiums (maximal 7% des Gemeinschaftsbeitrags).

2. Koordinierungsmaßnahmen

Koordinierungsmaßnahmen sind die Fortsetzung der konzertier-

ten Aktionen/thematischen Netzwerke des 5. RP in verstärkter

Form.  

Koordinierungsmaßnahmen zielen darauf, die Vernetzung und

Koordinierung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten im

Dienste einer besseren Integration zu fördern und zu unterstützen. 

Sie umfassen die Definition, die Organisation und das

Management gemeinsamer Initiativen sowie Aktivitäten wie die

Organisation von Konferenzen, Tagungen, die Durchführung

von Studien, den Austausch von Personal sowie den Austausch

und die Verbreitung „guter Praktiken“, Bildungsmassnahmen,

die Einführung von Informationssystemen und die Einsetzung

von Sachverständigengruppen.

Gemeinschaftliche Unterstützung: „Zuschuss zum Budget” bis

zu 100%.

3. Maßnahmen zur gezielten Unterstützung

Die Maßnahmen zur gezielten Unterstützung der vorrangigen

Themenbereiche sind im Wesentlichen eine Fortsetzung der flan-

kierenden Maßnahmen unter dem 5. RP.  

Die Maßnahmen zur gezielten Unterstützung zielen darauf, die

Umsetzung des 6. RP zu fördern, und können auch dazu beitra-

gen, die zukünftigen Aktivitäten der gemeinschaftlichen

Forschungspolitik vorzubereiten. Innerhalb der vorrangigen

Themenbereiche umfassen sie beispielsweise Konferenzen,

Seminare, Studien und Analysen, Verleihung von Preisen und

Veranstaltung wissenschaftlicher Wettbewerbe auf hohem

Niveau, Einsetzung von Arbeits- und Sachverständigengruppen,

operationelle Unterstützung sowie Maßnahmen im Bereich der

Verbreitung, Information und Kommunikation oder eine

Kombination dieser Aktivitäten.

Darüber hinaus werden die Maßnahmen zur gezielten

Unterstützung auch durchgeführt, um die Teilnahme kleiner

Forschungsteams, KMU, neu aufgebauter und weit entfernter

Forschungsstätten – ebenso wie Organisationen aus den

Bewerberländern – an den Aktivitäten der vorrangigen

Themenbereiche anzuregen, zu fördern und zu erleichtern, insbe-

sondere durch Exzellenznetze und Integrierte Projekte. Zur

Umsetzung dieser Maßnahmen werden die spezifischen

Informations- und Unterstützungsstrukturen, einschließlich des

Netzes Nationaler Kontaktpunkte (NKP), herangezogen, die die

Mitgliedstaaten und die assoziierten Staaten auf lokaler, regionaler

und nationaler Ebene  errichtet haben. Es wird ein „sanfter“ Über-

gang vom Fünften zum Sechsten Rahmenprogramm angestrebt.  

Gemeinschaftliche Unterstützung: „Zuschuss zum Budget” bis

zu 100% des Budgets oder ggf. als Pauschale.
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Brochure FP6-de-flash  21/08/03  8:59  Page 13



Wie Sie Informationen über die Instrumente des 6. RP finden

Informationen über das 6. RP – und die Instrumente für die

Umsetzung der Forschungstätigkeiten unter dem 6. RP  – sind

auf mehreren Webseiten (siehe Kasten) verfügbar. Eine Reihe

gedruckter Veröffentlichungen über das 6. RP und den EFR sind

ebenfalls verfügbar. Zusätzlich zu dieser Broschüre gibt der

„Führer für Bewerber des Sechsten Rahmenprogramms für

Europäische Forschung und technologische Entwicklung“ zukünfti-

gen Teilnehmern an EU-Forschungsprogrammen – und allen,

Neue Instrumente:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/instruments_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/instruments.htm

Modellvertrag:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm

FAQs des 6. RP:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/faq_en.pdf

Offizielle Dokumente in Zusammenhang mit dem 6. RP: 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/documents_en.html

Hier finden Sie die Ausschreibung:
http://europa.eu.int/eur-lex und/oder www.cordis.lu/fp6/src/calls.htm

Europäischer Forschungsraum: 
http://europa.eu.int/comm/research/index_en.html#ERA

CORDIS: 
http://www.cordis.lu/fp6/

FTE nach 2002:
http://www.cordis.lu/era/home.html

die an der Zukunft der europäischen Forschung interessiert sind –

einen allgemeinen Überblick über das Sechste Rahmen-

programm. 

Darüber hinaus stehen in allen Mitgliedstaaten und assoziierten

Staaten errichtete Nationale Kontaktpunkte (NKP) zukünftigen

Bewerbern mit Rat und Tat zur Seite. 
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http://publications.eu.int/general/de/salesagents_de.htm
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Sie möchten mehr wissen?  

Generaldirektion Forschung, Referat Information und Kommunikation

B-1049 Brüssel, Belgien

Tel.: (32-2) 299.18.65 – Fax: (32-2) 295.82.20 

E-Mail: research@cec.eu.int

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Instrumente des 6. RP
Umsetzung der vorrangigen Themenbereiche des Sechsten Rahmenprogramms
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